                          Alexander Müller
          30449 Hannover, 1.11.2004,  Hengstmannstr. 8             
An den

Europäischen Gerichtshof für                   Tel. 0033 - 3 88 41 - 20 18

Menschenrechte                                          Fax 0033 - 3 88 41 - 27 30

z.Hd. Herrn Terry Davis                  eMail = publishing@echr.coe.int 

          Generalsekretär                                = webmaster@echr.coe.int 

F – 67075 Strasbourg Cedex                

Ich mache hiermit meinen Rechtsanspruch auf Recht geltend!

Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechtes         

Skandal in der Staatsanwaltschaft Hannover 

                                   AZ = 1161 Js 76362/04

       Johanns Pallenberg, Facharzt für Psychiatrie – Psychotherapie -  

                              Am Bruche 8, 31515 Wunstorf

                                      Tel. 0175 4431808

Offizieller Besuch von Generalsekretär Terry Davis in Berlin – 

28. Oktober 2004  

 

Generalsekretär in Berlin: Gespräche auf höchster Ebene

http://www.coe.int/T/d/Com/Dossiers/offizielle-besuche/2004-Berlin-Davis/Zusammenfassung-Besuch.asp

Die Justizministerin wies darauf hin, daß die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich der Menschenrechtskonvention und der deutschen Verfassung in den Medien falsch interpretiert worden sei und bestätigte den bindenden Charakter der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Sehr geehrter Herr Davis!

Bitte, schützen Sie das Deutschen Volk – geben Sie bitte öffentlich über die

Presse bekannt, daß die Menschenrechtskonventionen strikt einzuhalten sind,

um die menschenverachtenden Maßnahmen der Behörden zu stoppen!  

Aus der Presse erfuhr ich von Ihrem Besuch am 28.10.2004 in Berlin, nach dem

am 20.10.2004 das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe die MRK unter das Grundgesetz gestellt hat, wobei zu berücksichtigen ist, daß das Grundgesetz seit dem  17./18.7.1990, und zwar durch Streichung des Art. 23,  nicht mehr gültig ist. Dieser Tatbestand wurde durch die USA/UdSSR ausgeführt und hat für die BRD den Verlust der Hoheitsgewalt zur Folge.

Aufgrund Ihres Besuches bei u.a. Frau „Bundesjustizministerin“ Zypries wurden die Urteile des Europ. Gerichtshofes für bindend erklärt.

Aus diesem Grunde wende ich mich an Sie, um hiermit ausdrücklich zu erklären:

Die Menschenrechtskonventionen werden in Hannover/Deutschland

in einem nicht zu beschreibenden Ausmaße mit Füßen getreten

Wer in diesem unserem Lande sein Recht beansprucht, wird unter Betreuung gestellt und nach Möglichkeit in die Psychiatrie eingeliefert. Die Einlieferung in der Psychiatrie erfolgt auch mit Gewalt, um die Wahrheit und das Recht nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.

Freie Meinungsäußerung wird zur Volksverhetzung, so daß die Menschen auf diese Art und Weise kriminalisiert werden.

Auf diesem Wege bitte ich Sie um Mithilfe, Frau „Bundesjustizministerin“ Zypries nochmals anzuweisen, sich den Schreiben der Bürger und den Mißständen in unserem Lande anzunehmen.

Diesen Missständen in unserem Lande muß ganz massiv begegnet werden. Im Außenverhältnis wird über den „Rechtsstaat“ Deutschland gesprochen – tatsächlich handelt es sich aber um einen „Un-Rechtsstaat“ in nicht zu beschreibenden Ausmaße, den es gilt, mit aller Kraft zu stoppen.

Für Ihre Hilfe bedanke ich mich auch im Namen des Deutschen Volkes schon jetzt.

http://www.saar-echo.de/news.php?news_ID=14978 

Deutscher Justiz wird der Marsch geblasen

Menschenrechtsgerichtshof / Vize-Generalsekretärin: Straßburger Urteile sind zu befolgen 

Straßburg. Der Europarat hat der Entscheidung desBundesverfassungs-gerichts (BVG) widersprochen, wonach deutsche Gerichte nicht zwingend an die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebunden sind. Laut Artikel 46 der Europäischen Menschenrechtskonvention seien alle Unterzeichnerstaaten verpflichtet, die Straßburger Urteile zu befolgen, erklärte die stellvertretende Generalsekretärin des Staatenbundes, Maud de Boer-Buquicchio, am Freitag in Straßburg. Damit sei die Verbindlichkeit der Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs unzweideutig klargestellt.
1995-2004 Auswärtiges Amt:

Die Vertragsstaaten der Konvention sichern allen ihrer Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen diese Rechte und Freiheiten zu.
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Zusatzprotokolle - Stand: Juni 2002


Die "Europäische Menschenrechtskonvention" – in Kraft seit dem 3.9.1953 – sieht eine Reihe von Grundrechten und –freiheiten vor: 

Mit freundlichen Grüßen, Alexander Müller
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